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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit pénal

Mit der Überweisung einer Motion Heim (sp, SO) sprach sich der Nationalrat für eine
Verschärfung der Gesetzesbestimmungen gegen häusliche Gewalt aus. Der Motionstext
verlangt insbesondere, dass eine auf Wunsch der Betroffenen eingestellte
Strafuntersuchung unwiderruflich wieder aufgenommen wird, wenn die Tatperson
rückfällig geworden ist. Eine Motion Geissbühler (svp, BE) (Mo. 09.3169), die
Bestimmung zu streichen, wonach ein Opfer eine Sistierung des Verfahrens beantragen
kann, und häusliche Gewalt eindeutig entweder zum Antrags- oder zum Offizialdelikt zu
erklären, scheiterte im Nationalrat äusserst knapp. 1

MOTION
DATE: 03.06.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte ein Motion (09.3223) Geissbühler (svp, BE), welche das
Geldstrafensystem ganz abschaffen wollte, mit 91 zu 90 Stimmen ab. Für die
Abschaffung sprachen sich die SVP, die BDP und eine klare Mehrheit der CVP aus. Mehr
Erfolg hatte hingegen Nationalrat Baettig (svp, JU), der mit einer Motion (09.3233) die
Abschaffung der bedingt ausgesprochenen gemeinnützigen Arbeit verlangte. Der
Bundesrat war mit der Überweisung einverstanden und gab bekannt, dass das EJPD eine
Evaluation des gesamten neuen Strafensystems eingeleitet habe. In diesem
Zusammenhang stellte sich der Nationalrat auch hinter eine Motion Stamm (svp, AG),
(09.3313) welche verlangte, dass die Verpflichtung zu einer solchen gemeinnützigen
Arbeit nicht vom Einverständnis des Verurteilten abhängig gemacht wird. Ebenfalls
angenommen wurde eine weitere Motion Stamm (09.3300) für die Wiedereinführung
der kurzen Freiheitsstrafen von unter sechs Monaten. Im Ständerat fiel die
Ausserordentliche Session in der Sommersession zur Kriminalität sehr kurz aus. Er
überwies dabei eine Motion (09.3158) Luginbühl (bdp, BE) für die Wiedereinführung der
kurzen Freiheitsstrafen und die Abschaffung der bedingten Geldstrafen an seine
Rechtskommission zur Vorprüfung. Die vom Nationalrat überwiesenen Motionen
behandelte er in der Wintersession und wandelte sie grösstenteils in Prüfungsaufträge
um; die Motion Stamm für die Wiedereinführung der kurzen Haftstrafen lehnte er ab. 2

MOTION
DATE: 10.12.2009
HANS HIRTER

Um die Strafverfolgung zu verbessern, sollen DNA-Profile von rechtskräftig verurteilten
Tätern nicht nach 5 bzw. 10 Jahren gelöscht werden. Diese Änderung des DNA-Profil-
Gesetzes beantragte eine parlamentarische Initiative Geissbühler (svp, BE), welcher
durch den Nationalrat mit 88 zu 84 Stimmen bei 2 Enthaltungen knapp Folge gegeben
wurde. Bei Verstorbenen soll die Löschung nicht mehr unmittelbar nach dem Tod,
sondern erst nach dreissig Jahren erfolgen. Während die bürgerlich-rechten
Befürworter mit einer präventiven Wirkung argumentierten, lehnten die linken Parteien
und eine Mehrheit der FDP die Initiative aufgrund unverhältnismässiger Eingriffe in die
Privatsphäre ab. Im Ständerat konnten sich dann die Gegner mit 25 zu 12 Stimmen bei 2
Enthaltungen klar durchsetzen. Da die DNA-Profile in Zusammenhang mit einem
Strafverfahren stünden, müssten sie auch nach dessen Beendigung wieder gelöscht
werden. Die Frage könne aber durchaus im Rahmen der Gesamtprüfung des
Strafprozessrechts erneut erörtert werden. 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 06.05.2014
NADJA ACKERMANN

Als Zweitrat befasste sich im Frühling 2016 der Nationalrat mit der Totalrevision des
Ordnungsbussengesetzes. Nachdem der Nichteintretensantrag der drei SVP-
Abgeordneten Yves Nidegger (svp, GE), Lukas Reimann (svp, SG) und Pirmin Schwander
(svp, SZ) chancenlos geblieben war, hatte sich die grosse Kammer in der Detailberatung
mit einem weiteren Minderheitsantrag aus der SVP-Fraktion zu beschäftigen. Die
Kommissionsminderheit um Andrea Martina Geissbühler (svp, BE) wollte, dass
Zuwiderhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht mehr im
Ordnungsbussenverfahren geahndet werden können. Ausserhalb der SVP-Fraktion fand
das Anliegen allerdings keine Zustimmung und wurde klar abgelehnt. Abgesehen von
einer sprachlichen Änderung schuf der Nationalrat keine Differenzen und nahm die
Vorlage mit 167 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Der Ständerat stimmte dieser
Anpassung stillschweigend zu und hiess den Entwurf in der Schlussabstimmung

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.03.2016
KARIN FRICK
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einstimmig gut. Auch der Nationalrat sprach sich in der Schlussabstimmung mit sehr
grosser Mehrheit (182 zu 5 Stimmen bei 6 Enthaltungen) für die Gesetzesrevision aus. 4

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) für die staatliche
Haftung bei bedingten Entlassungen und Strafvollzugslockerungen hatte die RK-NR
vorgeschlagen, Art. 380a StGB dahingehend zu erweitern, dass der Staat für im
geöffneten Straf- oder Massnahmenvollzug durch einen Rückfall verursachte Schäden
haftet, und zwar unabhängig von einem unerlaubten Handeln oder Verschulden
vonseiten des Staates (Kausalhaftung). In der Vernehmlassung fiel dieser Vorschlag
jedoch durch: Bei 40 von 46 Vernehmlasserinnen und Vernehmlassern stiess der
Vorentwurf auf uneingeschränkte Ablehnung; nur die BDP und der Schweizerische
Gewerbeverband brachten ihre vorbehaltlose Unterstützung zum Ausdruck, während
die CVP mit Vorbehalt zustimmte. Die Hauptkritik der Vernehmlassungsteilnehmenden
bezog sich dabei nicht auf die Umsetzung, sondern auf das Anliegen an sich, da es das
System der stufenweisen Wiedereingliederung von Gefangenen torpediere. Es wurde
mithin befürchtet, die Regelung führe zu weniger gewährten Vollzugsöffnungen, zu
mehr Gerichtsverfahren infolge Anfechtung der ablehnenden Entscheide sowie zu
erhöhtem Platzbedarf und damit zu mehr Überbelegung in Strafanstalten. Einerseits
würde so die Rückfallgefahr nicht gemindert und die öffentliche Sicherheit nicht
erhöht. Andererseits wäre eine solche Regelung mit erheblichem Mehraufwand für die
Kantone verbunden, in deren Zuständigkeit der Strafvollzug liegt. Nicht zuletzt darum
lehnten alle 25 teilnehmenden Kantone den Entwurf einhellig ab. Für die
Kommissionsmehrheit war dieses Ergebnis Grund genug, die parlamentarische Initiative
nicht weiterzuverfolgen und dem Rat mit 15 zu 9 Stimmen deren Abschreibung zu
beantragen. Eine Minderheit Rickli wollte die Umsetzung des Vorstosses dennoch
weiterverfolgen und beantragte dementsprechend die Verlängerung der
Behandlungsfrist. Es müsse endlich etwas dagegen getan werden, dass nie jemand die
Verantwortung übernehme, wenn ein Täter während gelockerten Strafvollzugs oder
bedingter Entlassung rückfällig werde, appellierte Andrea Martina Geissbühler (svp, BE)
an das Nationalratsplenum; zur Sicherheit der Bevölkerung müssten Täter im Zweifel
eingesperrt bleiben. Der Nationalrat gab diesem Minderheitsantrag in der
Sommersession 2019 mit 101 zu 87 Stimmen bei einer Enthaltung statt, womit er die
Behandlungsfrist bis zur Sommersession 2021 verlängerte. Neben der geschlossenen
SVP-Fraktion stimmten auch grosse Teile der FDP-, CVP- und BDP-Fraktionen für die
Fristverlängerung, während sich das links-grüne Lager abgesehen von der einen
Enthaltung geschlossen dagegen stellte. 5

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.06.2019
KARIN FRICK

Nachdem die RK-SR im Januar 2019 der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH)
betreffend die Erhöhung des Strafmasses für Vergewaltigungen keine Folge gegeben
hatte, weil sie die Frage stattdessen im Zuge der Harmonisierung der Strafrahmen
klären wollte, beschloss sie – im Einvernehmen mit EJPD-Vorsteherin Karin Keller-
Sutter –, eine materielle Revision des Sexualstrafrechts anzupacken. Dafür wollte sie
einen separaten Entwurf ausarbeiten, der dann auch Gegenstand einer regulären
Vernehmlassung sein sollte. Im Februar 2020 lenkte auch die Mehrheit der RK-NR auf
die Position ihrer Schwesterkommission ein und beantragte ihrem Rat mit 14 zu 9
Stimmen bei einer Enthaltung, der Initiative Rickli keine Folge zu geben. Eine
Minderheit aus SVP und FDP bestand jedoch auf Folgegeben: Sie wolle damit ein Signal
senden, dass sie die vorgeschlagenen Änderungen in der Strafrahmenharmonisierung
auch wirklich berücksichtigt sehen möchte. 
In der Sommersession 2020 forderte Minderheitsvertreterin Andrea Geissbühler (svp,
BE) den Nationalrat auf, der Initiative Folge zu geben, da man die Revision des
Sexualstrafrechts nun schon zu lange – seit 2008 – vor sich her schiebe und eine von
der Harmonisierung der Strafrahmen getrennte Vorlage diesen Prozess noch einmal
verlängern würde. Tatsächlich vermochte diese Argumentation eine Mehrheit des
Nationalrates zu überzeugen und so gab die grosse Kammer – entgegen der Empfehlung
ihrer Kommissionsmehrheit – der Initiative knapp mit 77 zu 72 Stimmen bei 14
Enthaltungen Folge. Möglich wurde dieses Resultat, weil neben der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion auch die Fraktionen der Mitteparteien und der FDP
grossmehrheitlich für Folgegeben stimmten und sich gleichzeitig mehrere
Vertreterinnen und Vertreter aus dem links-grünen Lager enthielten (5 SP, 4 GP und 2
GLP). 6

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.06.2020
ELIA HEER
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Mit derselben Begründung wie ein Jahr zuvor der Ständerat lehnte in der Herbstsession
2021 auch der Nationalrat die Tessiner Standesinitiative für die Erhöhung des
Strafmasses bei Delikten gegen die sexuelle Integrität ab: Der betreffende Strafrahmen
sei im Zuge der laufenden Revision des Sexualstrafrechts zu prüfen und gegebenenfalls
anzupassen. Eine SVP-Minderheit beantragte Folgegeben, um ein «deutliches Zeichen»
für den Schutz vor sexuellen Übergriffen zu setzen, wie Andrea Geissbühler (svp, BE)
ausführte, unterlag mit 123 zu 55 Stimmen bei 2 Enthaltungen aber deutlich. Die
Initiative war damit erledigt. 7

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 23.09.2021
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2021 überwies der Nationalrat gemäss Mehrheitsantrag der RK-NR
die Motion Caroni (fdp, AR) für eine Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe. Ihre
Empfehlung begründete die zuständige Kommission damit, dass der Bundesrat in
seinem Bericht zur Reform der lebenslangen Haftstrafe zwar keinen grundlegenden
Handlungsbedarf erkannt hatte, jedoch punktuelle Revisionsmöglichkeiten einräumte.
Sowohl aus dem Kommissionsbericht als auch aus den Erläuterungen der beiden
Kommissionssprechenden Andrea Martina Geissbühler (svp, BE) und Sidney Kamerzin
(mitte, VS) im Ratsplenum ging hervor, dass eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder
diese Verbesserungen am bestehenden System unterstützten und als notwendig
erachteten. Im Namen der starken Minderheit widersprach SP-Nationalrätin Min Li
Marti (ZH): Da erstens in der Praxis weder Handlungs- noch Sicherheitsprobleme
bestünden und zweitens der Bundesrat in seinem Bericht keinen akuten Reformbedarf
sehe, lohne sich der Anstoss eines Gesetzgebungsprozesses nicht. Besonders schwere
Straftaten könnten bereits heute angemessen bestraft und so dem Schutzbedürfnis der
Gesellschaft Rechnung getragen werden. Darüber hinaus sei die generalpräventive
Wirkung von langen Haftstrafen umstrittener als deren erschwerender Effekt auf die
Resozialisierung. Justizministerin Karin Keller Sutter stimmte dem insofern zu, als dass
die Verbesserungsmöglichkeiten von eher untergeordneter Bedeutung seien. Der
Bundesrat wolle einer Gesetzesrevision jedoch nicht im Wege stehen und habe deshalb
die Annahme beantragt. Der Nationalrat stimmte der Motion mit 110 zu 60 Stimmen zu. 8

MOTION
DATE: 27.09.2021
CATALINA SCHMID

Weil sich in der Wintersession 2021 beide Räte wenig kompromissbereit zeigten,
mündete die Differenzbereinigung bei der Harmonisierung der Strafrahmen in eine
Einigungskonferenz. Einzig die Differenzen zu den Bancomatensprengungen und zur
Verjährung im Verwaltungsstrafrecht konnten vorher ausgeräumt werden. Bei Ersterem
beugte sich der Ständerat dem Willen seiner Schwesterkammer und stimmte der
Aufnahme einer speziell auf Bancomatensprengungen zugeschnittenen Qualifikation in
Art. 139 StGB zu. Bei Letzterem einigte man sich darauf, die aufgeworfenen Fragen
nicht an dieser Stelle, sondern im Rahmen der vom Bundesrat angekündigten Revision
des Verwaltungsstrafrechts zu klären. Bis zum Schluss umstritten blieben dagegen die
Parallelität von Geld- und Freiheitsstrafen sowie die Strafdrohung für Gewalt und
Drohung gegen Behörden und Beamte. 
Der Ständerat stellte sich auf den Standpunkt, es sei in der juristischen Praxis
unbestritten, dass eine Mindestgeldstrafe von beispielsweise 30 Tagessätzen auch
immer eine Mindestfreiheitsstrafe von 30 Tagen bedeute, weshalb er diese Parallelität
mehrheitlich ausdrücklich im Gesetz festhalten wollte. Die Mehrheit im Nationalrat sah
in dieser Änderung jedoch einen Eingriff in den richterlichen Ermessensspielraum und
lehnte sie deshalb ab. Die Argumentation des Nationalrates bekräftigte die
ständerätliche Mehrheit indessen in ihrer Meinung, dass es wichtig sei, die Parallelität
im StGB niederzuschreiben. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) befürchtete, wenn man
darauf verzichte, könnte dieser Entscheid künftig dahingehend ausgelegt werden, dass
das Parlament die Parallelität an sich verneint habe, was ja aber nicht der Fall sei –
zumindest nach Ansicht des Ständerates und des Bundesrates. Die Einigungskonferenz
beantragte schliesslich mit 13 zu 11 Stimmen, dem Beschluss des Ständerates zu folgen
und die Parallelität von Mindestgeld- und -freiheitsstrafen explizit im StGB zu
verankern.
Bei Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte sprach sich der Ständerat
mehrheitlich für eine Strafverschärfung gegenüber dem geltenden Recht aus, indem er
die Freiheitsstrafe zur Regel machen und Geldstrafen nur noch in Bagatellfällen
zulassen wollte. Eine Verschärfung bei diesem Tatbestand sei nicht zuletzt von
verschiedenen Kantonen gefordert worden, argumentierte Daniel Jositsch (sp, ZH) als
Sprecher der RK-SR. Die Nationalratsmehrheit wollte hingegen am geltenden Recht
festhalten und die Freiheitsstrafe alternativ zur Geldstrafe vorsehen, weil sie auch hier
nicht in den richterlichen Ermessensspielraum eingreifen wollte. Ein Einzelantrag Bregy
(mitte, VS), der einen Konzeptionsfehler in der ständerätlichen Variante korrigierte – in

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.12.2021
KARIN FRICK
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der ursprünglichen Formulierung des Ständerates hätte in leichten Fällen immer eine
Geldstrafe ausgesprochen werden müssen, während in der korrigierten Version in
leichten Fällen eine Geldstrafe ausgesprochen werden kann –, scheiterte in der grossen
Kammer am Stichentscheid von Ratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG). Wenig
überraschend war es dann auch diese korrigierte Lösung, die sich in der
Einigungskonferenz durchsetzen konnte.
Der Antrag der Einigungskonferenz wurde im Ständerat mit 35 zu 1 Stimme bei 4
Enthaltungen gutgeheissen, im Nationalrat mit 122 zu 65 Stimmen. Dagegen stellten sich
die Fraktionen der SP und der Grünen. In den Schlussabstimmungen stimmte der
Ständerat dem Entwurf zur Harmonisierung der Strafrahmen sowie jenem zur
Anpassung des Nebenstrafrechts an das geänderte Sanktionenrecht einstimmig (bei 4
bzw. 5 Enthaltungen aus der SVP-Fraktion) zu. Der Nationalrat nahm die
Strafrahmenharmonisierung mit 96 zu 67 Stimmen bei 30 Enthaltungen an, wobei sich
die Ratslinke gegen die ihrer Ansicht nach zu weitgehenden Verschärfungen aussprach
und sich die SVP-Fraktion mehrheitlich der Stimme enthielt, weil sie die Vorlage als
«verwässert» (Andrea Geissbühler/svp, ZH), d.h. zu wenig scharf, ansah. Der zweite
Entwurf zur Anpassung des Nebenstrafrechts passierte die Schlussabstimmung in der
grossen Kammer mit 123 zu 67 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 9

In der Frühjahrssession 2022 begann der Nationalrat mit der Differenzbereinigung bei
der Revision der Strafprozessordnung. Auf die Linie des Ständerats schwenkte er bei
den Voraussetzungen für die Untersuchungs- und Sicherheitshaft ein, wo mehrere
Minderheiten Addor (svp, VS) für weniger strenge Voraussetzungen als vom Ständerat
beschlossen mangels Unterstützung von ausserhalb der SVP-Fraktion chancenlos
blieben. Zudem folgte der Nationalrat mit 104 zu 86 Stimmen einer Minderheit Marti
(sp, ZH) und hiess den Vorschlag von Ständerat und Bundesrat gut, dass bei einem
Strafbefehl, der eine zu verbüssende Freiheitsstrafe nach sich zieht, zwingend eine
Einvernahme erfolgen muss. In dieser Frage setzte sich die links-grüne Ratsseite mit
grossmehrheitlicher Unterstützung aus der Mitte-Fraktion durch. Ebenfalls seiner
Schwesterkammer folgend verzichtete der Nationalrat nunmehr auf das Konzept der
restaurativen Gerechtigkeit, das er als Erstrat in den Entwurf eingefügt hatte und das
vom Ständerat abgelehnt worden war. Kommissionssprecher Beat Flach (glp, AG)
erklärte, nach der Lancierung der Motion 21.4336 habe die Kommission davon
abgesehen, «die Justice restaurative bereits in dieser Phase in die Strafprozessordnung
aufzunehmen». Eine Minderheit Walder (gp, GE) wollte dagegen an den Bestimmungen
festhalten. Die grosse Kammer folgte ihrer Kommissionsmehrheit mit 110 zu 79
Stimmen, wobei sich das links-grüne Lager ebenso geschlossen für Festhalten wie das
bürgerliche Lager für Streichen aussprach.
In den anderen grossen Diskussionspunkten hielt die Volkskammer indessen an ihren
vorherigen Beschlüssen fest. Die vom Bundesrat beabsichtigte Einschränkung der
Teilnahmerechte von beschuldigten Personen fiel im Nationalrat abermals durch.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte vergeblich darauf hingewiesen, dass «gerade
diese Frage auch Auslöser für die Teilrevision der Strafprozessordnung» gewesen sei,
weil sich in der juristischen Praxis gewisse «Nebenwirkungen» der geltenden Regelung
– etwa dass mehrere Beschuldigte ihre Aussagen einander anpassen können – gezeigt
hätten. «Nichtstun» sei hier «keine Option», so ihr Appell. Kommissionssprecher Flach
ergänzte, der Ständerat habe mit seiner Neuformulierung «einen Schritt auf die
nationalrätliche Version» zu gemacht. Dennoch habe die Kommission «mit einer sehr
deutlichen Mehrheit» befunden, dass eine Einschränkung der Teilnahmerechte das
derzeit «ausgewogen[e] System» aus dem Lot bringe, das sicherstelle, dass «zwischen
Staatsanwaltschaft, Beschuldigten, ihren Verteidigern und letztlich dem Gericht, das
urteilen soll, mit gleich langen Spiessen gekämpft wird». Die Minderheit Geissbühler
(svp, BE), die dem Ständerat folgen wollte, konnte nur einen Grossteil der SVP- und
FDP-Fraktionen sowie einzelne Mitte-Stimmen überzeugen und unterlag mit 70 zu 116
Stimmen bei 2 Enthaltungen dem Antrag der Kommissionsmehrheit, die
Teilnahmerechte unverändert zu lassen.
Auch bei der im Ständerat gutgeheissenen Beschwerdemöglichkeit für die
Staatsanwaltschaft gegen Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts hielt der
Nationalrat an seinem Entscheid fest, diese zu streichen. Mit 100 zu 86 Stimmen bei
einer Enthaltung setzte sich das links-grüne Lager mit mehrheitlicher Unterstützung aus
der Mitte-Fraktion durch und gab dem Antrag der Kommissionsmehrheit statt. Eine
Minderheit Lüscher (fdp, GE) hatte sich dem Ständerat anschliessen und die
Beschwerdemöglichkeit wie vom Bundesrat vorgesehen in die StPO aufnehmen wollen.
Kommissionsberichterstatter Flach begründete die Position der Kommissionsmehrheit
auch hier mit «massiv ungleich lange[n] Spiesse[n]», die eine solche
Beschwerdemöglichkeit zugunsten der Staatsanwaltschaft bedeuten würde.

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.03.2022
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.23 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Justizministerin Keller-Sutter hatte dem Rat empfohlen, der Minderheit zu folgen, sich
aber schwergetan mit dieser Empfehlung, da mit der Beschwerdemöglichkeit einerseits
die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts niedergeschrieben würde,
andererseits aber «gewisse Zweifel» bestünden, ob so ein Beschwerdeverfahren EMRK-
konform wäre.
Bezüglich der DNA-Profile wiederholte die grosse Kammer mit knappen Mehrheiten
ihre beiden Entscheide, die sie schon als Erstrat gefällt hatte: Von beschuldigten
Personen soll ein DNA-Profil erstellt werden dürfen, wenn «eine gewisse
Wahrscheinlichkeit» besteht, dass die beschuldigte Person weitere Verbrechen oder
Vergehen begangen haben könnte. Bundesrat, Ständerat und eine Minderheit Marti
wollten dafür «konkrete Anhaltspunkte» verlangen. Der Antrag der
Kommissionsmehrheit für die weniger hohe Hürde wurde vom rechtsbürgerlichen Block
aus SVP-, FDP- und dem Grossteil der Mitte-Fraktion unterstützt und mit 99 zu 83
Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Bei bereits verurteilten Personen hatte der
Bundesrat im Entwurf die Möglichkeit zur Erstellung eines DNA-Profils vorgesehen,
«wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, die verurteilte Person
könnte weitere Verbrechen oder Vergehen begehen». Eine Minderheit Geissbühler
beantragte, dem Ständerat zu folgen und diesen Artikel so in die StPO aufzunehmen,
während die Kommissionsmehrheit für Streichen plädierte. Äusserst knapp mit 89 zu 88
Stimmen bei 11 Enthaltungen setzte sich der Streichungsantrag durch. Das Zünglein an
der Waage spielte die FDP-Fraktion, die sich zu rund je einem Drittel enthalten, dafür
und dagegen ausgesprochen hatte.
Die Volkskammer zeigte sich auch bei weiteren, kleineren Differenzen nicht in
Kompromisslaune und erhielt viele davon aufrecht. So blieb sie dabei, dass Opfern, die
nicht am Strafverfahren teilnehmen, der Entscheid automatisch zugestellt werden soll,
ausser sie verzichten ausdrücklich darauf. Ebenfalls behielt der Nationalrat die von ihm
eingeführten und vom Ständerat gestrichenen, verschiedenen Behandlungsfristen im
Gesetz. Er hielt auch daran fest, dass die Strafbehörde ihre Forderungen aus
Verfahrenskosten nicht nur mit Entschädigungen, sondern auch mit Genugtuungen, die
an die zahlungspflichtige Partei zu entrichten sind, direkt verrechnen darf. 10

In der Sommersession 2022 brachten die eidgenössischen Räte die Revision der
Strafprozessordnung zum Abschluss. In der Differenzbereinigung verhärteten sich die
Fronten in den zentralen Diskussionspunkten zunächst, sodass Bundesrätin Karin
Keller-Sutter bereits mit einer Einigungskonferenz rechnete. Der Ständerat kam dem
Nationalrat zuerst nur bei Fristen für die Beschwerdeinstanz und das Berufungsgericht
entgegen, die der Nationalrat zwecks Beschleunigung der Verfahren neu in die StPO
aufgenommen hatte. Gemäss Berichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) hielt die RK-SR
diese zwar für wenig zweckmässig, aber tolerierbar, weil die Fristen mangels rechtlicher
Konsequenzen bei Nichteinhaltung «lediglich als Richtgrösse im Sinne einer
Konkretisierung des Beschleunigungsgebots» zu verstehen seien. Der Nationalrat
beugte sich seinerseits in einigen Punkten der Argumentation des Schwesterrats und
verzichtete auf zwei von ihm eingefügte, aber vom Ständerat abgelehnte
Bestimmungen: Erstens strich er die Regelung zur präventiven verdeckten Ermittlung
bei Sexualdelikten wieder aus dem Gesetz, weil dies Sache des kantonalen Polizeirechts
sei. Zweitens soll eine Genugtuung nun doch nicht mit Geldforderungen des Staates aus
dem Verfahren verrechnet werden können; werde der Betrag nicht ausbezahlt, verpuffe
der Ausgleichseffekt für die unrechtmässig erlittene Rechtsverletzung. Weiter räumte
die grosse Kammer die beiden Differenzen zu den DNA-Profilen aus, sodass dafür nun
die vom Bundesrat vorgesehenen Regeln umgesetzt werden: Von einer beschuldigten
Person darf während des Strafverfahrens ein DNA-Profil erstellt werden, wenn konkrete
Anhaltspunkte bestehen, dass sie weitere Delikte begangen haben könnte. Die SVP-
Minderheit, die dafür nur eine «gewisse Wahrscheinlichkeit» voraussetzen wollte, blieb
letztlich chancenlos. Zudem darf von einer verurteilten Person am Ende des
Strafverfahrens ein DNA-Profil erstellt werden, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte
anzunehmen ist, dass sie weitere Delikte begehen könnte. Hier unterlag die links-grüne
Minderheit mit ihrem Streichungsantrag ebenso deutlich.
Bei der Einschränkung der Teilnahmerechte verharrten indessen beide Räte auf ihrer
Position. Während sich der Ständerat mit 32 zu 11 Stimmen dafür aussprach, dass eine
beschuldigte Person von der ersten Einvernahme einer mitbeschuldigten Person
ausgeschlossen werden kann, solange sie selber noch nicht einvernommen worden ist,
lehnte der Nationalrat diese Einschränkung mit 137 zu 50 Stimmen (1 Enthaltung) ebenso
klar ab. Als Berichterstatter der RK-NR fasste Beat Flach (glp, AG) zusammen: «Für die
eine Seite ist es der Hauptinhalt und das wichtigste Element dieser Revision, und für
die andere Seite [...] ist das, was vorgeschlagen wird, ein No-Go.» Die ablehnende Seite
argumentierte, dieser Eingriff in die Rechte der Beschuldigten bringe das sorgfältig
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austarierte Kräfteverhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung aus dem Lot
und sei darum inakzeptabel. Die Befürworterinnen und Befürworter der Änderung
betonten hingegen, dass es sich um einen «moderaten Eingriff» (Karin Keller-Sutter)
handle und dass dies der Hauptauslöser für die ganze Revision gewesen sei, weil hier
von den Staatsanwaltschaften konkrete Probleme in der Praxis festgestellt worden
seien.
Ebenso unversöhnlich standen sich die beiden Kammern beim Beschwerderecht der
Staatsanwaltschaft gegen Haftentscheide gegenüber. Der Ständerat entschied mit 25
zu 19 Stimmen, an der bundesrätlichen Version festzuhalten, die ein solches
Beschwerderecht explizit vorsieht. Damit werde nichts Neues eingeführt, sondern die
bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts kodifiziert; es sei allemal besser, wenn
der Gesetzgeber die Grundsätze des Verfahrens in der StPO festschreibe, als dass das
Bundesgericht sich wie bisher das Recht nehme, selber zu entscheiden, erklärte der
erfolgreiche Antragsteller Daniel Fässler (mitte, AI). Der Nationalrat beschloss
demgegenüber mit 109 zu 79 Stimmen, eine solche Beschwerdemöglichkeit für die
Staatsanwaltschaft ausdrücklich auszuschliessen, weil die EMRK-Konformität einer
solchen Regel mindestens zweifelhaft sei. Es sei problematisch, wenn eine nach
Gerichtsentscheid freizulassende Person noch länger in Haft behalten werde, bis die
Beschwerde erledigt sei, so die Bedenken. Selbst der Bundesrat war sich in dieser
Sache nicht sicher, sagte Justizministerin Keller-Sutter doch, der Bundesrat habe
versucht, «das Risiko einer EMRK-Widrigkeit zu reduzieren, indem er für das Verfahren
möglichst kurze Fristen festgelegt» habe.
Resigniert stellte der ständerätliche Kommissionssprecher Jositsch am Ende der
zweiten Runde der Differenzbereinigung fest, dass man in diesen beiden letzten Fragen
keine Lösung gefunden habe. Bei der Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft
gebe es mit der EMRK-Konformität «tatsächlich einen Punkt, der für die Fassung des
Nationalrates spricht», weshalb die Kommission die Zustimmung zum Beschluss der
Schwesterkammer beantragte. Dasselbe beantragte die RK-SR auch bei den
Teilnahmerechten. Die Fassung des Ständerates sei im Nationalrat nicht mehrheitsfähig
und eine zweckmässige Kompromisslösung nicht in Sicht, weshalb man im Zweifelsfall
eben beim geltenden Recht bleiben wolle, so Jositsch. «Das heisst, dass wir mit dieser
Revision das ursprüngliche Hauptproblem vielleicht nicht haben lösen können, aber wir
haben doch einiges gemacht, um diese Strafprozessordnung besser zu machen»,
resümierte er. Obwohl die Kommission damit in beiden Punkten die bundesrätliche
Lösung fallen liess, beantragte Karin Keller-Sutter keine Abstimmung. So räumte die
Ständekammer die beiden letzten Differenzen stillschweigend aus. In den
Schlussabstimmungen nahm der Ständerat die Vorlage mit 38 zu 6 Stimmen bei einer
Enthaltung an. Der Nationalrat stimmte ihr mit 147 zu 48 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu. Unzufrieden zeigten sich in beiden Räten grosse Teile der SVP-Fraktion, die die
fehlende Einschränkung der Teilnahmerechte bedauerten. Dadurch werde «die
Erforschung der materiellen Wahrheit eminent erschwert», was zu einer «massiven
Bevorteilung der Täter» führe und damit indirekt die Stellung des Opfers erheblich
schwäche, hatte Nationalrätin Andrea Geissbühler (svp, BE) während der Debatte im
Namen ihrer Fraktion erklärt. 11

Protection des données et statistique

Der Zugriff auf das 2010 eingeführte Informationssystem Ausweisschriften (ISA) soll
gelockert werden. Im Ständerat konnte sich ein Kommissionsminderheitsantrag mit 21
zu 15 Stimmen für die Überweisung einer Motion Geissbühler (svp, BE) durchsetzen. Die
Motion forderte, dass die Polizeibehörden einen leichteren Zugang zu den im
Informationssystem gespeicherten Fotos haben. Der Bundesrat hatte 2009 aufgrund
der im Rahmen der Referendumsabstimmung zum neuen Ausweisgesetz (AwG) in der
Bevölkerung geäusserten Bedenken explizit den Zugriff auf die Datenbank für
Fahndungszwecke ausgeschlossen. In der kleinen Kammer setzte sich jedoch die
Meinung durch, dass die Praxis einen Abbau der Zugangshürden zum ISA notwendig
mache. 12

MOTION
DATE: 14.03.2013
NADJA ACKERMANN

In der E-Government-Strategie des Bundes nahm der Bundesrat eine Anpassung der
Verordnung über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisverordnung,
VAwG) vor, wonach beim Verfahren für die Identitätskartenbeantragung bei der
Wohnsitzgemeinde bis Ende 2014 von den Papierformularen auf ein elektronisches
Verfahren umzustellen ist. Eine weitere Anpassung betraf das Recht der Polizei, bei
einer Verlustmeldung eines Ausweisdokuments die Gesichtsbilder in der Datenbank
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einzusehen. Damit beinhaltet die Verordnungsanpassung zugleich auch die Umsetzung
einer 2013 überwiesenen Motion Geissbühler (svp, BE). 13

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession 2022 als Erstrat mit den drei
Entwürfen, die seine SPK zur Regelung des Arbeitsverhältnisses der oder des EDÖB
ausgearbeitet hatte. Diskussionsbedarf gab es bei zwei Punkten: Erstens hatte die
Mehrheit der SPK-NR ursprünglich eine Änderung im neuen Datenschutzgesetz
vorgesehen, die eine Entschädigung für den oder die EDÖB nach Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ausdrücklich ausschliesst. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) wollte
hingegen dem oder der EDÖB eine Abgangsentschädigung zugestehen, wie sie auch der
Bundesanwalt bzw. die Bundesanwältin und die erstinstanzlichen Bundesrichterinnen
und -richter erhalten. Auch der Bundesrat hatte sich in seiner Stellungnahme für die
Abgangsentschädigung ausgesprochen, weil das Fehlen einer solchen die
Unabhängigkeit des oder der EDÖB insofern beeinträchtigen könne, als mit einer
Nichtwiederwahl finanzielle Konsequenzen verbunden sind. Die Kommissionsmehrheit
schwenkte daraufhin auf die Linie des Bundesrates um und beantragte dem Rat, dem
nunmehr einzigen Vorschlag Widmer zuzustimmen, was die grosse Kammer dann auch
stillschweigend tat. Zweitens wollte die Kommissionsmehrheit den oder die EDÖB mit
einer Änderung im Informationssicherheitsgesetz von der Personensicherheitsprüfung
ausnehmen, wie das auch für andere Magistratspersonen üblich sei. Wie
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) erklärte, sehe die Kommissionsmehrheit die
öffentliche Wahl – neu wird der oder die EDÖB vom Parlament gewählt –
«gewissermassen als Substitut für die Personensicherheitsprüfung». Eine Minderheit
Addor (svp, VS) sprach sich indessen gegen eine solche Ausnahme aus. Angesichts der
extrem sensiblen Daten, auf die der oder die EDÖB Zugriff habe, erscheine eine solche
Überprüfung als notwendig. Der Nationalrat folgte entgegen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion seiner Kommissionsmehrheit und nahm den oder die EDÖB
von der Personensicherheitsprüfung aus. In der Gesamtabstimmung nahm die
Volkskammer die beiden Gesetzesentwürfe zur Änderung des neuen
Datenschutzgesetzes und zur Änderung des Informationssicherheitsgesetzes mit einer
Gegenstimme (Andrea Geissbühler; svp, BE) an. Der «Verordnung über das
Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des EDÖB» stimmte der Nationalrat
einhellig zu. 14

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.03.2022
KARIN FRICK

Droits fondamentaux

Nachdem der parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) zur Fristverlängerung für die
Gesuche um einen Solidaritätsbeitrag für die Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen und von Fremdplatzierungen vor 1981 von beiden Kommissionen
Folge gegeben worden war, erarbeitete die RK-SR die entsprechende
Gesetzesänderung. Im Gegensatz zur Anregung der Initiative sah sie jedoch keine
Verlängerung, sondern die Streichung der Frist vor. Viele der Betroffenen müssten sich,
um ein Gesuch einreichen zu können, der schwierigen Vergangenheit stellen und eine
festgesetzte Frist lasse nicht allen genügend Zeit, die entsprechende Entscheidung zu
treffen, begründete die RK-SR diesen Schritt. Um eine rechtsungleiche Behandlung der
Personen, die ihr Gesuch später einreichen werden, gegenüber jenen, die die
Auszahlung von CHF 25'000 bereits erhalten haben, zu vermeiden, müssten zudem alle
auszubezahlenden Solidaritätsbeiträge CHF 25'000 betragen. Die Summe von CHF
25'000 sollte daher nicht mehr als Höchstbetrag, sondern als fixer Betrag im Gesetz
festgeschrieben werden, auf dessen Auszahlung bei Erfüllung der gesetzlichen Kriterien
auch ein Rechtsanspruch besteht.
Der Bundesrat befürwortete in seiner Stellungnahme das Vorhaben der Kommission,
merkte aber an, dass der ursprünglich im Gesetz festgelegte Zahlungsrahmen von CHF
300 Mio. nicht mehr das richtige Finanzierungsinstrument darstelle, wenn der Bund
sich verpflichte, bei Gutheissung eines Gesuchs in jedem Fall CHF 25'000
auszubezahlen. Die benötigten Mittel müssten nach Auslaufen des Zahlungsrahmens im
Budgetprozess bewilligt werden. Er beantragte deshalb die Streichung des
Zahlungsrahmens aus dem Gesetz.
In der Frühjahrssession 2020 nahmen sowohl der Ständerat (einstimmig bei einer
Enthaltung) als auch der Nationalrat (mit 189 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung) in der
Gesamtabstimmung den Entwurf der RK-SR mit der vom Bundesrat beantragten
Änderung an. Im Nationalrat blieb ein Minderheitsantrag Geissbühler (svp, BE), der die
Frist anstatt aufzuheben bis Ende 2022 verlängern wollte, ausserhalb der SVP-Fraktion
ohne Unterstützung.
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Die Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der
Session nicht mehr im Frühling 2020 durchgeführt werden. 15

Sécurité intérieure

In der Differenzbereinigung des BÜPF lag der Ball zu Beginn der Frühjahrssession 2016
beim Nationalrat. Unter den verbleibenden Streitpunkten waren die Frage, ob ein
bestimmtes Vorgehen bei der Feststellung von Sicherheitslücken in
Überwachungssystemen im Gesetz geregelt werden soll, und jene, ob GovWare durch
eine zentrale Bundesstelle beschafft und zertifiziert werden soll, am wenigsten
kontrovers. Beide Regelungen waren ursprünglich vom Nationalrat in die Vorlage
aufgenommen worden. Nachdem sie im Ständerat allerdings nicht auf Gegenliebe
gestossen waren, liess der Nationalrat die Bestimmungen fallen und schloss sich in
diesen Punkten auf Antrag seiner Kommission diskussionslos dem Beschluss des
Ständerates an. Dagegen sorgten die Aufbewahrungsfrist für Randdaten des Post- und
Fernmeldeverkehrs sowie die Frage, ob solche Daten zwingend in der Schweiz gelagert
werden müssen, für weit mehr Zündstoff. Während die Mehrheit der RK-NR in der
Fristfrage einlenken und die Aufbewahrungsfrist für Randdaten bei sechs Monaten
belassen wollte, setzte sich eine Kommissionsminderheit um Andrea Geissbühler (svp,
BE) für das Festhalten am letzten nationalrätlichen Beschluss ein. Die hier vorgesehene
zwölfmonatige Frist, wie sie auch im ursprünglichen Entwurf des Bundesrates
vorgesehen war, sei für die erfolgreiche Arbeit der Strafverfolgungsbehörden wichtig,
so das Hauptargument für die Fristverlängerung. Die Gegner führten dagegen vor allem
den Persönlichkeitsschutz ins Feld. Seit der Verabschiedung der bundesrätlichen
Botschaft sei in dieser Frage etwas Entscheidendes passiert, führte Bundesrätin
Sommaruga im Nationalrat aus, nämlich die Ungültigkeitserklärung der europäischen
Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung durch den EuGH, worauf viele europäische
Staaten die Vorratsdatenspeicherung ganz ausgesetzt oder die entsprechenden Fristen
verkürzt hätten. Obwohl das Urteil für die Schweiz nicht bindend ist, sei der Bundesrat
zum Schluss gekommen, die Vorteile einer Fristerhöhung könnten die dadurch
ausgelöste politische Unruhe nicht aufwiegen, weshalb der Bundesrat nun beantrage,
die Frist vorerst bei sechs Monaten zu belassen. Eine Ratsmehrheit von rund zehn
Stimmen stimmte schliesslich bei allen Anträgen betreffend die Aufbewahrungsfrist von
Randdaten des Post- und Fernmeldeverkehrs gemäss der Kommissionsmehrheit und
dem Bundesrat, womit die Frist auf sechs Monate festgesetzt wurde. Zum Schluss der
Beratung wurde in der grossen Kammer darüber gestritten, ob Anbietern von
Fernmeldediensten im Gesetz explizit vorgeschrieben werden soll, die Randdaten des
Fernmeldeverkehrs in der Schweiz aufzubewahren. Auch diese Bestimmung war vom
Nationalrat in den Entwurf eingefügt und anschliessend vom Ständerat wieder
gestrichen worden. Die Kommissionsmehrheit beantragte dem Rat Festhalten, während
eine Minderheit dafür plädierte, dem Beschluss des Ständerates zu folgen und den
Aufbewahrungsort der Daten nicht im Gesetz festzuschreiben. Der
Minderheitssprecher Karl Vogler (csp, OW) bezeichnete diese Vorschrift als unnötig, da
jedes Unternehmen, das in der Schweiz seine Dienste anbiete, das schweizerische
Recht und damit auch das schweizerische Datenschutzrecht beachten müsse und eine
solche Regelung daher nichts an der Verantwortlichkeit der Anbieter ändere. Aus
Gründen der Wettbewerbsfähigkeit gehe es auch darum, keine „obligatorisch-
protektionistische Swissness-Vorschrift“ für die Schweizer Telekombranche zu
schaffen. Pointierte Schützenhilfe bot u.a. der Sprecher der Grünliberalen Fraktion,
Thomas Weibel (glp, ZH), indem er der Mehrheit „die realitätsfremde Erwartung, dass
Bits und Bytes die Schweiz nicht verlassen können“ attestierte. Weitere Bedenken
bestanden überdies darin, dass die zuständigen Behörden den tatsächlichen
Speicherort der Daten gar nicht kontrollieren könnten sowie in der
Verhältnismässigkeit; es gebe noch weitere, je nach Ansicht sogar noch sensiblere
Daten – zum Beispiel Sozialversicherungs- oder Krankenversicherungsdaten –, die auch
nicht in der Schweiz gespeichert sein müssten. Während sich die Ratsmitte mit
Ausnahme von drei Abweichlern aus den CVP- und FDP-Fraktionen von diesen
Argumenten überzeugt zeigte, stimmten sowohl der linke als auch der rechte Pol dem
Mehrheitsantrag zu. Mit 114 zu 72 Stimmen bei drei Enthaltungen hielt die grosse
Kammer somit an der Pflicht, Fernmeldedaten in der Schweiz aufzubewahren, fest.

Mit dieser verbleibenden Differenz und einigen unumstrittenen redaktionellen
Anpassungen ging die Vorlage zurück an den Ständerat. Dort sprach sich nur eine
Minderheit von 17 Stimmen für die vom Nationalrat beschlossene Verpflichtung aus. Die
deutliche Ratsmehrheit von 25 Stimmen folgte dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
und lehnte die – in den Worten von Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR)

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.03.2016
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.23 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



„Scheinsicherheit“ schaffende – Bestimmung ab.

Vor dem nächsten Zug des Nationalrates kehrten sich die Mehrheitsverhältnisse in der
vorberatenden RK-NR um. Es war nun die Mehrheit, welche sich gegen die zwingende
Datenspeicherung in der Schweiz aussprach, und die Minderheit, die nach wie vor das
Festhalten an der Bestimmung beantragte. Minderheitssprecher Franz Grüter (svp, LU)
liess verlauten, sein Referendumskomitee stehe bereits in den Startlöchern und erhalte
sicherlich Schub, wenn die Vorratsdatenspeicherung im Ausland erlaubt werde.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich erstaunt über die Bedeutung, die dieser Frage
plötzlich beigemessen werde; man habe „das Gefühl, es würde hier fast um Leben und
Tod gehen.“ Auf beiden Seiten wurden dieselben Argumente wie in der letzten
Diskussion wieder aufgewärmt und dieselbe Allianz aus Grünen, SP und SVP setzte sich
mit 84 zu 73 Stimmen durch, wobei sich 35 Ratsmitglieder der Stimme enthielten, 31
davon allein aus der SP-Fraktion. Damit ging die Vorlage an die Einigungskonferenz.

Mit denkbar knapper Mehrheit, mit 13 zu 12 Stimmen, entschied die Einigungskonferenz,
der Variante des Ständerates zu folgen und die umstrittene Bestimmung zu streichen.
Der Ständerat, dem auch kein anderslautender Antrag vorlag, stimmte dem Antrag der
Einigungskonferenz stillschweigend zu. Im Nationalrat hingegen lag ein Antrag Grüter
auf Ablehnung des Antrages der Einigungskonferenz vor und die Debatte entwickelte
sich zu einer Grundsatzdiskussion über die Gesetzesvorlage als Ganzes. Mit 151 zu 28
Stimmen bei 13 Enthaltungen sprach sich schliesslich auch die grosse Kammer deutlich
für den Antrag der Einigungskonferenz aus und rettete das Projekt vor dem Scheitern.
Von den vormals vehementen Verfechtern der nun fallen gelassenen Verpflichtung,
Randdaten des Fernmeldeverkehrs zwingend und ausschliesslich in der Schweiz zu
speichern, stimmte nun die grosse Mehrheit in den Reihen der SP- und SVP-Fraktionen
dem Gesetz zu. Allein die Grüne Fraktion stellte sich bis zuletzt geschlossen dagegen. In
der Schlussabstimmung am 18. März 2016 wurde das BÜPF im Nationalrat mit 160 zu 23
Stimmen bei 12 Enthaltungen und im Ständerat mit 41 zu 4 Stimmen angenommen. 16

Criminalité

Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG) reichte im Juni 2013 ein Postulat ein, das den
Bundesrat beauftragte, einen Grundlagenbericht zum Bedrohungsmanagement bei
häuslicher Gewalt in der Schweiz zu verfassen, mit besonderem Fokus auf den
rechtlichen Aspekt des für ein koordiniertes Vorgehen notwendigen Datenaustauschs.
Der Bundesrat empfahl das Postulat zu Annahme. 
In der Herbstsession 2013 wurde fälschlicherweise die Annahme des Postulats
festgehalten, obwohl Andrea Geissbühler (svp, BE) es bekämpft hatte. In der
Sondersession vom Mai 2015 debattierte der Nationalrat deshalb über das Postulat.
Geissbühler argumentierte dabei, der geforderte Bericht sei unnötig, da die Kantone in
dieser Sache zuständig und sich des Problems sehr wohl bewusst seien. Laut
Bundesrätin Simonetta Sommaruga könne der Bericht hingegen bundesrechtliche
Hindernisse beim Datenaustausch der Kantone in diesem Bereich beleuchten, was den
Kantonen helfen würde, ein Bedrohungsmanagement aufzubauen und Eskalationen bei
häuslicher Gewalt zu verhindern. Der Nationalrat nahm das Postulat schliesslich mit 133
zu 52 Stimmen an. Als einzige Fraktion stimmte diejenige der SVP geschlossen
dagegen. 17

POSTULAT
DATE: 05.05.2015
ELIA HEER

1) AB NR, 2009, S. 1012; AB NR, 2009, S. 1013
2) AB NR, 2009, S. 1013 (Geissbühler und Baettig) und 1014 (Stamm); AB SR, 2009, S. 721 f. (Luginbühl) und 1293 (Stamm).
3) AB NR, 2014, S. 662 ff.; AB SR, 2014, S. 1139 ff.
4) AB NR, 2016, S. 140 ff.; AB NR, 2016, S. 569; AB SR, 2016, S. 120 f.; AB SR, 2016, S. 239; BBl, 2016, S. 2037 ff.; AZ, Lib, NZZ,
TG, 4.3.16; NZZ, 9.3., 19.3.16
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